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1.  Jahresmitgliedsbeitrag 

 

 ordentliche Mitglieder : ÖGAP  € 250,-  IAAP:  € 169,70 

            ausländische Mitglieder:                  80,- 

                                                                                     

 

 außerordentliche Mitglieder € 150,-    

 (KandidatenInnen) 

 

 

2.  Semestergebühren 

 

 1. Ausbildungsabschnitt: € 300,-    

 2. Ausbildungsabschnitt: € 300,- 

 

    a)  Im Laufe der Ausbildung können zwei Urlaubssemester gewährt werden. Für diese sind  

         € 36,-  pro Semester zu bezahlen. Der Antrag auf Gewährung von Urlaubssemestern 

         ist schriftlich an das Ausbildungskomitee  zu richten. 

 

    b)  Bei Karenz, Krankheit oder bei anderen besonders zu berücksichtigenden Gründen wird 

         unbegrenzter Urlaub gewährt und es werden keine Semestergebühren eingehoben. Das 

         Ausbildungskomitee ist schriftlich von Beginn und Ende zu benachrichtigen. 

 

         Beurlaubte AusbildungskandidatInnen (Punkt a und b) können natürlich einzelne Ausbildungs- 

         veranstaltungen besuchen. Für die Teilnahme sind  € 80,- pro Wochenende (30,- für Freitag,         

         60,- für Samstag) zu bezahlen. 

.     Erlagscheine liegen in der Penzingerstraße auf oder sind von M. Killmeyer (Kassier)  anzufordern. 

 

 

3.  Gruppen 

 

 (Supervisionsgruppe, Selbsterfahrungsgruppen, 

 Prüfungsersatzseminare, aktive Imagination, u.a.) 

 

    Der jeweilige Leiter erhält € 75,- pro Stunde á 45 Minuten.  

    Die Anmeldung zu diesen Veranstaltungen ist grundsätzlich verbindlich, sobald ein fixes Datum für 

    diese bzw. für den ersten Termin feststeht, (d.h. der Seminarbeitrag ist auch bei ev. verhinderter 

    Teilnahme zu bezahlen). 

    Die Kosten für den Einzelnen sind von der Teilnehmerzahl abhängig. Der Zahlungsmodus (z.B. 

    Bezahlung vor, während oder nach der Veranstaltung, mit Erlagschein oder bar) wird vom 

    jeweiligen Seminarleiter festgelegt oder mit diesem vereinbart. 

 

 



 

4. Prüfungsgebühren 

 

 

 

    4.1  Prüfungsgespräch = Kolloquium 

 

  1. Ausbildungsabschnitt :  € 87,-  

  2. Ausbildungsabschnitt :  € 109,- 

 

          Die Anmeldung ist schriftlich mindestens 6 Wochen vor dem Prüfungstermin an L Starnberg 

          zu richten und ist erst nach Einzahlung der Prüfungsgebühr per zugeschicktem Erlagschein 

          gültig. Aus organisatorischen Gründen kann die Prüfungsgebühr bei Abmeldung bzw. Nichter- 

          scheinen nicht rückerstattet werden. 

 

    4.2  Schriftliche Arbeiten:  € 130,-  

 

           das sind:  Assoziationsexperiment 

                          gewähltes Sachgebiet aus dem 1.Ausbildungsabschnitt 

                          ausführlicher Fallbericht 

 

    4.3  Prüfungsgebühr Alchemie:  € 109,-  

 

    4.4  Prüfungsgebühr Mythologie 

 

          Das Sachgebiet Mythologie umfaßt 2 Gebiete (siehe Ausbildungsordnung): 

 

             1.  Griechische Mythologie: obligatorisch 

  2.  eine selbstgewählte Mythologie 

 

          Beide Teilprüfungen können mündlich (Kolloquium), schriftlich oder in Form eines Referates 

          abgelegt werden.  

          Außerdem gilt das Seminar „Ring des Nibelungen“ als Prüfungsersatz (germanische M.). 

          Die Prüfungsgebühr hängt von der gewählten Form ab. 

 

          4.4.1  Kolloquium:  € 87  (werden beide Teilprüfungen als Kolloquium abgelegt, so 

                    ist die Prüfungsgebühr trotzdem nur einmal zu bezahlen). 

          4.4.2  schriftliche Arbeit:  € 130,-  

          4.4.3  Referate:  werden bei ausreichender Anzahl der Anmedlungen im Rahmen gesonderter 

                    Ausbildungsveranstaltungen gehalten. Für diese ist keine Prüfungsgebühr zu entrichten. 

 

 

 

5. Diplomarbeit 

 

     Der Betreuer (1.Gutachter) erhält € 218,-  

     der vom Ausbildungskomitee bestimmte 2. und 3.Gutachter jeweils  € 145,-  

     Die Verrechnung der zur Überarbeitung der Diplomarbeit in Anspruch genommenen Stunden 

     unterliegt der persönlichen Vereinbarung mit den Gutachtern. 

      

 

 

 


